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Dornbirner

Beernhedtnr:

Fünfzehnter Jahrgang.

ee

Organ für alle gemeindeamtlichen Kundmachungen.

Das „Dornbirner Gemeindeblatt" erscheint jeden Sonntag Morgen und kostet
ganzjährig fl. 1.50, halbjährig 75 kr., mit Postversendung ganzjährig fl. 2.10. Inserate
werden mit 5 kr. für den Raum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet. Die Inserate

müssen spätestens bis Freitag Mittag franko im Gemeindeamte abgegeben werden

Nr. 18. Sonntag, 4. Mai. 1884.

Rundmachungen.

Der ganzen Strecke der Landstraße entlang, ferner an allen Gemeinde¬
straßen und an den öffentlichen Wegen sind alle Gattungen Zäune wieder

in Orgnung zu bringen. Auch sind die überhängenden Baumäste wieder
gehörig abzustutzen und zwar auf dem ebenen Lande bis zu einer Höhe von

5 Meter, in den Bergen bis zu einer Höhe von 4 Meter.
Wo diese Anordnung sich nach Ablauf der nächsten 4 Wochen nicht

erfüllt zeigt, wird sie von diesem Zeitpunkte an auf Kosten des Eigen¬

thümers in's Werk gesetzt, oder eine angemessene Strafe verfügt.
Dornbirn, am 4. Mai 1884. Die Gemeindevorstehung.

Mit Bezugnahme auf die Mittheilung in No. 42 vom Jahre 1880
betreffend die Vermarkung der Gemeindestraßen wird hiemit folgendes bekannt
gemacht:

Wer gegen einen Theil der an der Rirchgasse von Ko. 1 bis inclus
11 vorgenommenen provisorischen Vermarkung etwas einzuwenden findet,
wird hiemit aufgefordert, seine Einwendung unter Angabe der Nummer des

Markpflockes binnen 8 Cagen im Gemeindeamte anzubringen. Nach Umfluß
dieses Termines wird in der genannten Straße zur definitiven Vermarkung
geschritten.

Dornbirn, am 4. Mai 1884. Die Gemeindevorstehung.


